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Erstellen von Bauwerken
(Entscheidungshilfe, Praxispräzisierung per 31.3.2010)

Boden gehört dem Bauunternehmer
(GU, Investor)

Verkauf erfolgt zu einem vom
Bauunternehmer zuvor festgesetzten

Pauschalpreis für Boden und Gebäude

Käufer erwirbt ein fertig geplantes und
projektiertes Objekt

(und die allfällig bedingten Mehrkosten
wegen individuellen Kundenwünschen

betragen max. 5% [bzw. 7% bei
Baurecht] des gesamten

Pauschalpreises)

Käufer kann auf Bau und Ausgestaltung
sowie Leistungserbringer keinen Einfluss

nehmen (ausser Mehrkosten)

Es liegt nur ein (1) Vertrag vor
(Kaufvertrag zwischen Bauunternehmer
und Käufer über Boden und Gebäude)

Nutzen und Gefahr gehen erst nach
Fertigstellung auf den Käufer über

Verkäufer des Bodens gilt als eng
verbundene Person vom

Bauunternehmen

Bezahlung erfolgt erst nach
bezugsbereiter Fertigstellung

(bzw. Anzahlungen bis 30% des
Kaufpreises ist nicht schädlich)

= von der Steuer ausgenommener
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